
Satzung des Gewerbevereins Langenhorn e.Vv 

§ 1

.Ne.me und Zweck des Vereins 

Der Gewerbeverein Langenhorn e.V. bezweckt eine tatkrärtiga 
Vertretung und FHrderung der !nteressan der Handel- und Ga
werbetreibendon sowie Unterstützung anderer Vereine und 
VerbändeM Der Verein eolJ� im Vereinsregister dos A�tsge
richts Husum eingetragen werden. Sitz des Vereins 2255 
Langenhorn. 

§ 2

Erwerb der Mi tgl,iedscbaft 
Mitglied das Vereins kann jeder in Langenhorn Handel- und 
Gewerbetreibende werden, der seinen Wohnsitz in Langenborn • 
hat oder sein Geschäft selbständig hier betreibt, ferner 
Geschä!tsrührer und freibaruflic� �itige. Der Besitz dor 

.__, bürgerlichen Ehrenrechte i.st Voraussetzune; für einG Mit
gliedschaft. 

', ,,.•· 

§ 3

Mitglieder t die ihre Ti:itigkei t nach § 2 n°icht mehr c;1us üben, 
-b�ben weiterhin Anrecht auf Mitgliedschaft.

§ 4

Beitrap; 
Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu entrichten. Die 
jeweilige H6he wi�d von der Mitsliede�versammlung festge
legt. Das Geschäftsjahr is-t; ds.s Kalen,ierjah:i:·. 

Austritt 
Der Austritt 
lenderjahres 
drei Monaten 
Vorsitzenden 

§ 5

a:ue de!!l Ve!�ei.n kann nur ZU!l! St;hluß eines Ka
unter Innehaltung e.iner\ Kündigungsf.t�ist von 

schriftlich erklärt werden und reuß a� den 1. 
oder dessen Stellvertreter gerichtet sein. 

§ 6

Ausschluß von Mitgliedern 

Wer mit seinem Beitrag ein volles Jahr ·im Rückitand ist 
und nicht binnen einer Frist von viei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Mahnu�g die Z�1lung nachholt, k�nh 
aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Uber den Ausschluß entscheidet der Vor�tand. 

Dem Ausgeschlossenen steht das Recht zu, Beruf�ng Ginzu
legen. Uber die Berufung entscheidet die Mitgliederver
sammlung mit einfacher M1;�hrh,üt end&;ül t it;. 



§ 7

Vorstand 

Vorstand im ßinne des § 26 BGB ist der gese;häftsführende Vot·
stand_ Der 1. Oder 2. Vorsitzende vertreten dan Verein gemein
sam mit einem weiteren Vorstandsmitglied. Im Innenverh�ltnis 
ist der 2. Vorsitzende dem Verein gegenüber v0rpflichtet, d&s 
Vorstandsamt nur bei Verhj_nd.erung dos 1. VOl."'Sitzentlen c'l.uszu
üben. 

§ 8
Der 1. Vorsitzende führt den Verein in eigoner Verantwortung. 
Er berui·t den Vereinsvorst;and und die �:it?;liederversammlung; 
ein und führt fü-n::·in don Vornitz. E.,.. bestim1nt dio je•.-vei..lig(!) 
Jr age s ordnung. 

Der Vorstand muß auf Verlangen von 2 VorstandsmitgliGdern 
einberufen werden. 

§ 9
Mit�liederversammlung 
Die einmal jährlich. stattfindende Mi tglied�Jrversamnüung be
schließt über die Beiträga, die Entlastung des Vorstandes, 
die Entlastung der Kassierer sowie J.ie 1{lahl des Vorstand(:JS, 
die Wahl der Beisitzer und über Satzungsändorungon. 

Die Mitglieder des Vorstandes 
die Dauer von jeweils 2 Je:�h1·en 
gewählt. 

und die Beisitzer werden auf 
mit einfucher•Stimmorunehrheit 

In den Jahren mit geraden Zahlen scheiden der 1.Vorsitzende, 
der Schriftführer und die Beisitzer 4 - 3 aus.

In den Jahren mit ungeraclen Zahlen der 2. Vorsitzende, der 
Kassierer sowie die Beisitzer 4 - 6. 

Die Wiederwahl ist zulässig. 

§ 10
Die Mitgliederversammlung ist gültig einberufen und be�chluß
fähig, wenn die Einladung mindestens eine Woche vor dew Tage 
der Versammlung und unter Bekanntgabe der 'l1agesorunung; er·
folgt ist. Eine Mitgliederversammlung bat alljährlich statt
zu.find·en. Der 1. Vorsitzende kann weitere Mi tgliederversamm
lungen einberufen. Er ruuß es innerhalb eines Monats tun,wenn 
vom zehnten Teil der Mitglieder eine begründete Mitglieder
versammlung beantragt wird. 

§ 11
Protokolle 
Ober die Beschlliss0 und den Verlauf der Vorstandssitzungen 
und der Mitgliedervers�mwlungen ist 0inc Nieder�chrift zu 
führen,die vom Veroins-VorfJitzenden und SchriftfUln·er untc�r
zeichnet werden muß. 



J • -

. § 12 
Vereinsvermör;en 
Die Verwaltung des Vereinsve:emögens hut nach kaufm.ännischen 
Grundsätzen zu erfolgen. Die Kasse ist jährlich von 2 Kas
senrevisoren zu prÜfGn, die von der Mitgliederversammlung 
gewählt werden. 

Gemeinsame Werbemaßnahmen in Einnahme und Ausgabe unterlieBen 
auch der Ka.ssenprüf,._mg ., • •• 

§ 'l 3
Auflösun� des Vereins 

Eine Auflösung des Vereins kann in einer Mitgliede1·versamm
lung nur mit den Stiwman von 2/3 aller Mitglieder erfolgen. 
Wird diese Zahl nicht erre:Lcht, so ist innerhalb von 'JL� -rr-a-
·gen eine zweite Versammlung einzuberufen, die d.arm mit ein
facher Stimmenmehrheit die Aufl�sung und Verwendung des Ver
einsvermögens beschließen kann. Das Ve:rei�svermögan ist ei
nem gemeinnützigen Zweck zuzuführen.

Langenhorn, den 25. März 1987 
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Zur JJbreshauptve��ammlung am l s 04 2003 beantragte Satzungsä.ndemnge,t 

U.Y orsta.nd - vollständig -

Fassung bisher: 

Antrag: 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der geschaftstuhtende Vorstand. 
Der l. oder 2. Vorsitzende vertreten den Verein gemeinschaftlich mit 
einem weiteren Vo'rstandsmitglied. rm Innenverhältnis ist der 2. 
Vorsitzeude dem Verein gegenüber verpfücbtet, das Vorstandsamt nur 
bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden auszuüben, 

Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, 
dem Schriftführer. dem Kassierer und mindestem, einem Beisitzer. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder 
des Vorstandes, darunter der l. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, 
vertreten. 

§ 9 l\,fägli�de::rversammJung • Abs. 3 und 4 -

hssung bisher: 

Antrag: 

In den Jahren mit geraden Zahlen scheiden der 1. Vorsitzende, der 
Schriftführer und die Beisitzer 1 - 3 aus. 

In den Jahren mit ungeraden Zahlen der 2. Vorsitzende, der Kassierer 
sowie die Beisitzer 4 - 6, 

ln den Jahren mit geraden Zahlen scheiden der 1. Vorsitzcnde
1 

der 
Sctuiftführer und die Beisitzer mit ungeraden Zahlen aus. 

In den Jahren mit ungeraden Zahlen scheiden der 2. Vorsitzende, der 
Kassierer und die Beisitzer mit geraden Zahlen aus. 


